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StenographischesProtokoll
22. Sitzung der X. Wahlperiode des ßurgenländischen Landtages

Mittwoch, deo 1. Dezember 1965

1. Punkt: Bericht des Rechtsausschusses über den
Verfassungsgesetzentwurf, mit dem fO.r die bur
genländiscben Gemeinden mit Ausnahme der
Städte mit eigenem Statut eine Gemeindeordnung
erlassen wird (Burgenländische Gemeindeordnung)

(ZI. 10 - 51)

Präsident: Der 1. Punkt der Tagesordnung be
trifft das Verfassungsgesetz, mit dem für die bur
genländischen Gemeinden mit Ausnahme der
Städte mit eigenem Statut eine Gemeindeordnung
erlassen wird (Burgenländische Gemeindeord
nung).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Krikler.

Protokollauszug
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Ich schlage gleichzeitig vor. General- und
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Erhebt
sich dagegen ein Widerspruch? - Das ist nicht der
Fall. Das Hohe Haus ist also mit meinem Vor
schlag einverstanden.

Ich bitte, Herr Berichterstatter, die Debatte
einzuleiten.

Berichterstatter Krikler: Hohes Haus! Auf
Grund des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung der Novelle vom 21. Juli 1962 ist eine
Anpassung der 'Organisation der Gemeindeverwal
tungen in den Bundesländern notwendig gewor
den. Auch das Land Burgenland muß durch ein
eigenes Landesverfassungsgesetz diesen neuen Ge
gebenheiten Rechnung tragen. Die Landesregie
rung hat einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, der
den Herren Abgeordneten bekannt ist.

In sehr umfangreichen Verhandlungen und
Aussprachen wurde in den letzten Tagen diese
Vorlage diskutiert. Der Rechtsausschuß hat in
seiner heutigen Sitzung die Regierungsvorlage
ebenfalls sehr eingehend behandelt und schlägt
dem Hohen Haus die Regierungsvorlage mit fol
genden Abänderungen ~ur Annahme vor:

Dem I. Hauptstück der Regierungsvorlage soll
folgender Satz vorangesetzt werden: ,.Der Land
tag hat beschlossen:".

Abänderungen soll, der. § 4 erhalten. Im Abs. 1
vierte Zeile soll es statt ngesetzwidrigen Inhalt
aufweist" richtig heißen: nwenn das Wappen ,einen
den historischen oder tatsächlichen Gegebenheiten
widersprechenden Inhalt aufweist".

fi 7 wird ebenfalls abgeändert. Im Abs. 1 soll
es statt "zwei Drittel Mehrheit" heißen: "Zwei
drittelmehrheit", in einem Wort zusammenhän
gend geschrieben; ebenso im § 8 und im § 13
Abs.2.

Der Abs. 3 des § 13 beginnt mit "Ehrungen"
statt mit ,.Alle Ehrungen"; es wird also das Wort
"Alle" vor "Ehrungen" gestrichen.

§ 17 soll folgende Abänderungen erhalten:
Der zweite Satz im Abs. 1 hat zu lauten:
"In Gemeinden mit über 1.000 Wahlberechtig

ten kann ein zweiter VizebUrgermeister gewählt
werden."

In der fünften Zeile wird nWerden mehrere"
ersetzt durch "Wird auch ein zweitertl.

In der siebenten Zeile soll es statt nerster,
zweiter und dritter Vizebürgermeister" lauten:
,.erster und zweiter Vizebürgermeister".

In der vorletzten Zeile werden die Worte ,.der
Vizebürgermeister" ersetzt durch "des Bürgermei
sters und der Vizebürgermeister".

Im Abs. 4 ist das Wort nneugewählten" zu
streichen und am Schluß des Absatzes anzufügen:
"der neuen Funktionsperiode".

Im AQs. 5 dritte Zeile soll statt nzwei Wochen"
"vier Wochen" gesetzt werden.

§ 18 soll dahingehend abgeändert werden, daß

im Abs. 4 an die Stelle des Wortes "Beteuerung"
das Wort uEidesformel" gesetzt wird.

§ 19: Dem Abs. 1 ist als lit. e anzufügen: nes
sich ohne triftigen Entschuldigungsgrund trotz
Aufforderung weigert, sein Mandat auszuüben. Als
Weigerung, das Mandat auszuüben, gilt ein drei
maliges, aufelnanderfolgendes, unentschuldigtes
Fernbleiben von ordnungsgemäß einberufenen Sit
zungen des Gemeinderates."

§ 21 soll folgende Abänderungen erfahren:
Im Abs. 2 achte Zeile soll richtig "etwaige"

stehen; das ist ein kleiner Tippfehler.

In der zehnten Zeile werden die Worte "die
• Höhe" gestrichen und durch das Wort "Mindest

sätze" ersetzt.
Der vorletzte Satz hat zu lauten:
"Nach mehr als zweimonatiger Verhinderung

des Bürgermeisters gebührt für die Dauer seiner
weiteren Vertretung die gleiche Entschädigung
und ein allfälliges Reisekostenpauschale auch sei
nem Stellvertreter."

Im Abs. 4 hat es anstatt "Richtlinie über die
Höhe" zu lauten: "Richtlinien übet Mindestsät-
ze".

§ 23 soll auch abgeändert werden, und zwar
hat Abs. 4 zu lauten:

"Die Verwaltungsgemeinschaft, soweit sie
Rechtspersönlichkeit besitzt, wird durch den Ver
waltungsausschuß vertreten. Der Verwaltungsaus
schuß wird aus der Gesamtzahl aller Mitglieder
des Gemeinderates jener Gemeinden gebildet. die
zur Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlos
sen sind. 'Den 'Vorsitz im Verwaltungsausschuß hat
der Bürgermeister der Sitzgemeinde zu führen.
Der Verwaltungsausschuß faßt seine Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit~"

Der Abs. 6 wird bis auf den ersten Satz ge
strichen.

§ 34 wird dahingehend abgeändert, daß der
erste Absatz eine Ergänzung erfährt; hier ist als
vorletzter Satz einzufügen:

"Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen
Obmann (Obmannstellvertreter), der für die Ein
berufung der Ausschußsitzungen Sorge zu tragen
hat."

§ 35: Abs. 1 hat zu lauten:
"Der Gemeinderat, der Gemeindevorstand und

die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse in Sitzun
gen und treten hiezu nach Bedarf, der Gemeinde
rat und der Gemeindevorstand mindestens aber
einmal in jedem Vierteljahr zusammen."

Abs. 2 hat zu beginnen: ,,Die folgenden Be
stimmungen".

§ 36: Im Abs. 3 vierte Zeile hat es anstatt:
"spätestens am dritten Tage, vor dem die Sitzung
stattfinden soll," zu heißen: "spätestens am drit
ten Tage vor der Sitzung".

Neu hinzugefügt wird der Satz:
"Ist auch eine derartige Zustellung nicht mÖll-burgenland-recht.at
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lieh, so ist eine schriftliche Einladung am Wohn
sitz zu hinterlassen."

§ 38:' Im Abs.. 2 wird tlas in Klammer stehende
Wort "Dringlichkeitsanträge" gestrichen, ebenso
der Schlußpassus "doch müssen ... eingebracht
werden". Hinter das Wort "stellen" kommt statt
eines Beistriches ein Punkt.

§ 41: Im Abs. 1 drittletzte Zeile werden die
Worte "durch Stimmzettel" gestrichen und durch
die Worte "geheim oder namentlich" ersetzt.

Der Abs. 2 hat zu lauten:
"Wahlen und Abstimmungen über die Beset

zung von Dienstposten dürfen nur mit Stimmzet
tel vorgenommen werden."

§ 43: Das letzte Wort im Abs. 1, "werden",
wird durch das Wort "wird" ersetzt

§ 44: Abs. 1 lit. a soll lauten: "den Nachweis
der ordnungsgemäßen Einladung sämtlicher Ge
meinderatsmitglieder";

in lit. c ist das Wort "Anwesenden" mit klei
nem Anfangsbuchstaben zu schreiben.

Im Abs. 2 tritt an die Stelle "im Falle seiner
Verhinderung" das Wort "oder". Der Beistrich vor
"im Falle" ist zu streichen.

Im Abs. 3 zweite und dritte Zeile soll es an
Stelle "Vorsitzenden und mindestens zwei" richtig
heißen: "Vorsitzenden, Schriftführer und von
mindestens zwei".

Im Abs. 6 tritt in der dritten bzw. vierten
Zeile an die Stelle des Wortes "eigenberechtigten"
das Wort "wahlberechtigten".

Der letzte Satz ist zu streichen. Dafür wird
angefügt:

"Auf Verlangen einer im Gemeinderat vertre
tenen Wahlpartei ist dieser binnen vier Wochen
nach der Sitzung des Gemeinderates eine Ausfer
tigung der Niederschrift kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Ausgenommen hievon sind Nieder
schriften über Tagesordnungspunkte, bei ceren
Behandlung die öffentlichkeit ausgeschlossen war."

§ 45: Abs. 1 hat zu lauten:
,,Der Gemeinderat hat binnen sechs Monaten

eine Geschäftsordnung zu beschließen."
§ 46: Die bisherige Textierung erhält die Be

zeichnung Abs. 1.
Neu hinzugefügtlwird als Abs. 2:
,~ie Rechtsverhältnisse der Gemeindebeamten

werden durch ein besonderes Gesetz geregelt; für
die übrigeDj Gemeindebediensteten der; Hoheitsver
waltung ist das Vertragsbedienstetengesetz für
Bundesbedienstete in der jeweiligen Fassung an
zuwenden."

§ 51: Als I1t. j im Absatz 2 ist aufzunehmen:
"örtliche Maßnahmen zur Pflege und Förderung
des Fremdenverkehrs;".

§ 56: Abs. 2 erhält folgende Fassung:
IlDie Gemeinde kann ein wirtschaftliches Un

ternehmen betreiben, wenn dieses der Sparsam-

keit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und kauf
männischen Grundsätzen entspricht."

Im Abs. 3 entfällt die Bezeichnung "Ut. c".
§ 60: Im Abs. 5 wird das Wort "insbesondere"

und in 11t. a werden die Worte "Erlöse aus der
Aufnahme von" gestrichen.

§ 61: Im Abs. 1 wird in der fünften Zeile das
Wort "eigenberechtigten" gestrichen und durch
das Wort "wahlberechtigten" ersetzt.

In der sechsten Zeile hat es statt "gegen den"
zu lauten "zum".

§ 68: Abs. 3: Das Wort "eigenberechtigten" in
der fünften Zeile wird durch "wahlber.echtigten",
und die Worte "gegen den" in der sechsten Zeile
werden durch das Wort "zum" ersetzt.

§ 76: Nach dem ersten Satz im Absatz 1 ist
ein Beistrich zu setzen und anzufügen: "gegen
dessen Entscheidung eine weitere Berufung nicht
zulässig ist."

§ 80: Im Abs. 2 lit. h wird nach IlFinanz-Ver
fassungsgesetzes" eingefügt die Jahreszahl ,,1948";

Lit. i: an Stelle von: "erwerbswirtschaftlichen
Unternehmen" tritt die Bezeichnung: "wirtschaft
lichen Unternehmungen".

Abs. 3: Im Schlußsatz wird der Passus ge
strichen: "unverhältnismäßig hohen finanziellen
Wagnis verbunden wäre" und ersetzt durch die
Wendung: "finanziellen Nachteil oder Risiko ver
bunden ist".

§ 85: Im Abs. 1 soll es statt "den" Bürger
meister "dem" Bürgermeister heißen.

§ 86: Im Abs. 2 entfällt der zweite Satz.
Der bisherige § 88 wird zum § 89 mit der

überschrift "übergangsbestimmungen"; der § 89
wird zum § 90 mit der überschrift IlSchlußbe
stimmungen".

Vor dem VII. Hauptstück wird als § 88 und
mit der überschrift llInteressenvertretung" neu
eingefügt:

"Die Interessenvertretungen der Gemeinden
sind vor Erlassung von Gesetzen und Verordnun
gen, durch die allgemeine Gemeindeinteressen be
rührt werden, zu hören."

Der Rechtsausschuß hat sich mit dieser Re
gierungsvorlage, wie bereits erwähnt, sehr ein
gehend beschäftigt, und ich beantrage daher im
Namen des Rechtsausschusses, daß Sie, Hohes
Haus, die Regierungsvorlage mit den von mir
soeben vorgetragenen Abänderungen annehmen
mögen.

Präsident: Es ist zum Wort gemeldet der Herr
Abgeordnete Dr. Müller. Ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Müller (öVP): Hohes Haus!
Wie vom Herrn Berichterstatter bereits ausge
führt, wurden mit der Bundes-Verfassungs
novelle 1962 Grundsätze des Gemeinderechtes und
die damit in Zusammenhang stehenden gesetz
lichen Bestimmungen abgeändert und dadurch
auch ein bereits vor 40 Jahren abgegebenes Ver·
fassungsversprechen eingelöst.burgenland-recht.at
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sens, die ja in der letzten Zeit wiederholt, wenn
auch nicht offiziell, diskutiert wurden. Ich mache
aber nochmals dar,auf aufmerksam, daß die der
zeitige Regelung des Finanzausgleichswesens kei
nen ,besonderen Anreiz für die Vereinigung von
Gemeinden darstellt.

Vom Berjchterstatter wurde bereits ausgeführt)
daß sehr intensive Verhandlungen bei der Be
handlung des vorliegenden Gesetzentwurfes statt
gefunden haben. Ich darf im Namen meiner Frak
tion herausstreichen, daß diese Verhandlungen
sehr sachlich geführt wurden und daß sich keine
wesentlichen Gegensätze zwischen beiden in der
Regierung vertretenen Parteien ergeben haben.

Ich glaube, das wichtigste Merkmal ist, daß
eine weisungsfreie Selbstverwaltung im eigenen
Wirkungsbereich ntinmehr verfassungsrechtlich ga
rantiert erscheint) das heißt, daß pr.aktisch im
Gegensatz zu bisher die Gemeindeorgane in kei
nem Belange der sogenannten Selbstverwaltung,
also im eigenen Wirkungsbereich, an Weisungen
gebunden sind und daß auch die Kontrolle, ob
sie nun bezüglich der Gesetzmäßigkeit oder der
Gebarung erf.olgt, nur im nachhinein eingreifen
kann. Vorbeugende Maßnahmen sind in der neuen
Gemeindeordnung nicht vorgesehen.

Außerdem ist auch durch die Einräumung der
Parteistellung der Gemeinde im aufsichtsbehörd
lichen Verfahren dafür gesorgt, daß der Schutz
der Selbstverwaltung unter allen Umständen ge
währleistet erscheint. Die Gemeinden können nun
mehr, falls sie mitaufsichtsbehördlioehen Verfü
~ungen nicht einverstanden sind, sowohl den Ver
fassungs-· als auch den Verwaltungsgerichtshof an
rufen.

Allerdings sei mir gestattet, im Hinblick auf
die neue Gemeindeordnung noch einiges Grund
sätzliches zu sagen.

Die wesentlich größere Gemeindeautonomie

,
! wird natürlich auch wesentlich mehr Verantwor

tungsbewußtsein von unseren Gemeindefunktio
nären erfordern, als es bisher der Fall gewesen
ist. Ich darf auch sagen, daß gerade die bisherigen
Er.tahrungen für die Landesregierung und auch
für die Gemeinde-Interessenvertretungen Anlaß
sein sollten, diese größer werdende Freiheit sinn
voll auszunützen. Es sind zwar G.\fißgriffe nicht all
zu oft vorgekommen, aber gerade im Hinblick auf
die Volksnahheit der Gemeindeverwaltung erscheint
es unbedingt angebracht, daß die Gemeindever
waltung als der beste Ausfluß der direkten
Demokratie, soweit sie noch bei uns festzustellen
ist) korrekt und rechtmäßig geführt wird.

Es sind bereits einige wesentliche Merkmale
der neuen Gemeindeordnung festgehalten worden.
Ich glaube, das wichtigste ist wohl, daß im Rah
men ... (Unruhe bei der Spö.) Ich könnte Bei
spiele anführen. (Ruf bei der SPÖ: Die anderen
auch!) .

In Ausführung dieser Grundsätze sieht der
vorliegende Gesetzentwurf eine wesentliche Stär
kung der Gemeindeautonomie vor. Wir wissen
selbst, daß gerade in den letzten Jahren die Auf
gaben der Gemeinden auf vielen Gebieten un
geheuer angewachsen sind. Wenn ich hier nur
einige Beispiele besonders herausstreichen darf:
Denken wir nur allein an den Wasserbau, an die
Wasserversorgungsanlagen, an die Kanalisations
anlagen und daneben auch an die vielen Melio
rationsmaßnahmen. Auf dem Sektor des Gemein
destraßenbaues sind die Aufgaben ebenfalls we
sentlich größer geworden, weil sich der Verkehr
im Vergleich zur Zeit der Erlassung der alten
Gemeindeordnung ungeheuer gesteigert hat. Ich
darf auch dar,an erinnern, daß sich zahlreiche
Gemeinden bei uns im Land mit der F,örderung
der Betriebsansiedlung, mit der Förderung des
Fremdenverkehrs und auch mit dem Anlagenbau
für die Freizeitgestaltung wesentlich intensiver
befassen, als dies früher der Fall w.ar. Ich darf
auch aufmerksam ma<:hen, daß die neuen Schul
gesetze den Gemeinden besondere Belastungen
auferlegt haben. In manchen Gebieten unseres
Landes ist auch festzustellen, daß immer größere
Sorgen ein ausreichender Gesundheitsdienst und
daneben natürlich wie bisher die Beschaffung von
Wohnraum und von Bauplätzen bereitet. Damit
im Zusammenhang sind natürlich die Kosten für
die Erschließung der betreffenden Gebiete eben
falls wesentlich angestiegen.

Die Klagen der Gemeindevertreter werden im
mer lauter, daß durch Bundes- und Landesgesetze
den Gemeinden immer größere Belastungen auf- •
erlegt werden, ohne daß eine finanzielle Abdek
kung dieses Mehraufwandes erfolgt. Es ist daher
verständlich, daß gerade in der Gemeindeordnung
die Frage der Zusammenlegung oder Vereinigung
v,on Gemeinden zur Diskussion gestellt wird, wo
bei sie die Varianten der freiwilligen Zusammen
legung und die der gesetzmäßigen Zwangszusam
menlegung vorsieht. Wir von der österreichischen
Volkspartei sind der Auffassung, daß derzeit der
Weg der freiwilligen Zusammenlegung günstiger
ist, weil wir ,auch feststellen müssen, daß die fi
nanziellen Vorteile keineswegs derart groß sind,
daß sie gewisse Nachteile aufwiegen könnten.

Wir finden allerdings bereits heute die Vereini
gung von Gemeinden zur Bewältigung gewisser Auf
gaben. Denken wir nur an die Verwaltungsgemein
schaUen, die sich bei uns im Burgenland bisher
bestens bewährt haben und die zweifellos auch
Vorbild für die Musterordnung des Gemeindebun
des und eler Gemeindeorganisationen für ganz
österreich geworden sind. Denken wir auch an
die vielen gemeinsamen Wasserversorgungsanla
gen. Durch Gesetz im nördlichen Burgenland mit
dem Ringwasserleitungsverband und im südlichen
und mittleren Burgenland auf Grund freiwilliger
Beschlüsse.

'WIr haben auch erste Ansätze zur freiwilligen'
Zusammenlegung auf dem Gebiet des Schulwe-burgenland-recht.at



Ein wesentliches Merkmal der neuen Gemein
:deordnung ist auch das Recht auf Erla.ssung von
Vterordnungen. Das war zwar auch bisher nilig
lich. nur wußten es die meisten Gemeindever
treter nicht - denken w1r vor allem an clie ver-.
sehiedenen Möglichkeiten im Rahmen der bishe
rigen Bauordnung. Nun 1st dieses Recht aber
ausdrücklich statuiert~ und es soÜ sich, wie das'
auch der Bundesverfassungsgesetzgeber selber her
ausgestrichen hat, in erster Linie auf den Rahmen
der Ortspolizei beschrä.Iiken~ um gewisse LÜcken;
die durch Gesetze nicht geschiossen sind, zu
schließen.

Als Aufsichtsmittel für die Aufsichtsbehörden
verbleiben in erster Linie die Genehmigung, die
Ersatzvornahme, die Auflösung des Gemeindera:.
test die AUfhebung von Besthlüssen und die Vor
stellung.

WenIi ich nocl1 efuige wesentliche Änderu:n
geh, die zWar nieht von prinzipieller Bedeutung
sind; besonders herausstreichen darf, dann ist das
vor allem in § 17 die BestimfilUJig, döß das Mati
dat des Bürgermeisters auf die Zahl der Mandate
seiner Plirtei im Gemeiiid~vorstarttl anzurechnen
ist.

Eine wesentliche Verbesser\ihg örini}t im Ver
gleich 1!iur bislierigen Situatiofi der § 20, welcher
festlegt, daß ein Mandat bei Einleitung eineSl
stl'afgerich1ilicliert Verfahtemi wegen einer straf
baren Tät j die einen WahlausschlieBuiigsgrund tlar
stellt j sowie bei der Einleitung eines Konkurs
oder Ausgleichsverfahrens zu ruhen liat~ Aller
dings legt die GeineindeGrdnung dem Betroffenen
die Verpflichtung auf; den Bürgermeistet davon
zu informieren. Falls ein solcher Tatbestand ver
wirklicht ist, ruht das Mahdaii des BetreffeiltUm~

untl der Bürgermeister hat für die l;>atiet des
Ruhens über Vorschlag tier W8hIpaitei einen Er.:.
satztnann zu ndminierellt sooaß das ursprüil:gliclie
demolüatisehe Melirheits~ ader Minderheitsver-'
hältnis gatantiett erschelht.

Gestatten Slie mir ööcb eini~e BetilerKurtgefi
gfundsßt~chet AJt zur "erv;äl~gsgef:hell1schäfl

Ich habe bet~lts efwähiit, döS äich äie VefWäl=
ti.if1gsg~tne!n~chäfti die Wir au~ nern UIigarlscnen
dbefntlitittien l1abl!fii lu!i uns ün LEitul be!:it@fiä ~
wähtt hat uiid daß !ile titiiiihe1ü' ~räldiSch im
gani dsterteU!1i ein "Vötbild wurde. Döeli Wissen
Wir aus Eitfährtiitg, tlaß iilt!ht ,B1l~ Gemeinth!i\
damit gerade sehr glücklich sind. Die Slt~~Ge:..

meina~ti älhci es äuf äiIe rället nicHt älier Sijsehr
clle üati~en (}emetiirlen; Icll gläUllej daA fiUttt
liier vor alli!m vöft dei RegieilWig lliid tlUeH. V,tffi.
elen demetntt~tntefe!i§enVettfefuilg@ti äüS @ffipftih.:.
len sbl1te, tlaö db! SitzuGeriltlliid@tl ~egt!iiiiImr tttffi
ÜBrigen Vefwältung§gemelnden @tiWfis mehr Em~

~E!h~n liäD~n söliten; döftUt es D.ienti Y6rlt6tnfft~
aas tU@ ~lt~:..G@tttelf1d@ auf t{()st~t1 äUef j~derzelt
deli lt:ohipu~tteft Appätät !tif \TeftügWig liät iliid
ä!~ antiert!t1 GeffieiIitlen; diE! züf V~8ltüft~sge:.
meinscliöft gehäte~ Eiüt eigene ~st@ii eigene
Hi1.tskNift~ @UUt!4!Ued iil1lä!hm. ms wAre öufehaus

denkbar j daß die Amtmänner, die Hilfsamtmän
ner und sonStige techtsktindige Gemeliidebedien.
stete draußen regelmäßig Aintstage hätten, rocht
nur an einem rag iri. der Wöche. Bei etwas
gutem WiÜen ware es sicherlich mögHch, vöt
allem bei grÖßeren Gemeinden, aäß regeimälUg
vormittags in den GemeInden Aintsläge dtifcn
gefÜhrt werden. 1m süCÜlclien Bütgenlaiid sind
die Verhältnisse etwas anders, aber bei den gr6
.ßer~n Gemeinden eitler Verwaltungsgemeinschdft
ist es dUrchaus denkbar und vertretbar Wld hängt
eigentlich nur vom guten Willen der Leute abI

N~u ist cutchj daß di~ BUrgermeister iummehr
die MögU~hkeit haben; GemeinderatsbeschlüBse
selbst 2ll Sistieren; wenh sis Bedenken haben,
daß diese Beschlüsse nicht in den Wirkungsbereich
des G~meinderates fallert oder die Gesetze ver::
letzen. Bisher wär eS se, daß tier Bürgermeister
in eitlern solChen Fall sbfdrt tUe BezirkshaulJt~

manI1Schaft zu inform1eretl hatte, Und die Be:.:
Eirkshauptrnannschaft hat tliltin entschieden, oll
die Sache g~s~tZinäDig war oder die RegieruIig
tlaVön införmiert werden solL Ntih entscheidet
darüber der Bürgermeister, und dem Bürgermei..;.
ster sind damit b~l etwas schlechterein Wollert
eihige Möglicl1k-eiten gegeben. Er hat lediglich die
Vei'pflichtmig, innerlialb von 2wei Wochen über
denselben Tagesordnungspunkt eine Gemeinde:.:
ratssitzung einzuberufen, wobei er seine Gründe,
seme aedenken vorzutragen hat, und der' Gemein
derat muß dann entscheiden, ob er bei seiner er
sten ~ntscheidung b1eibt oder ob er sie aufhebt.

Wesentlich verbessert wurden auch die Be
stimmungen über die Einberufung der Gemeinde
ratssitzungen. WIr wissen. daß unsere Gemeinde
ordnung ein besonderes Unikum kannte, nämlich
das der absoluten Nichtigkeit. falls gewisse for
male Vorschriften verietzt wurcieIi Um nun die
sem Mißstand ausweichen ',zu ,kÖnnen; wurden eben
diese Bestimmungen wesentiich verbessert. Der
Inhalt ,diesen Verbesserung ist ja 'ldem Hohen Haus
bekannt~

Aueh eine wesentliche Verbesserung im Ver.;;.
gleich zu bisher ist die Bestimmung, daß es nun..;.
melm keine Sti1nmenthaltungen gibt. 1:lnd wenn
sich jemand der Stimme enthält, danit gUt das
als eine Nein:..Stimmei sodaß ein relativ bequemes
Leb~n so mancher Gemeinaefuil1dianäre dadureh
auSgesahaltet erstlhemt:

Festgestellt darf aut!h werden, Eid Elle Aus
übung d~stStrafrt!ehtest ob ~s nun 1m eigenen oder
im übertragenen Wirkungsbereielt geschieht, im.:.
mer als übertragener Wirkungsbereich anzusehen
üit:

EiiUgt! DeBätUm öab @ä fiätQflj~n ti~ifti § BI
üi Vel'lmiEiilii! mit § i Elef It@üen Gl!m@lftdefird.
dUng üaer äi~ wiftljcnäfUlclU~h Yiltefft@Hfiilliigeö
fl~ Gemeli1t1en. WiF veR a~f Öst@~f~ieliis~heii
V911~äpartet silid EI@r AUffää§uftg, tlaß seitislver
stihdU(!l} dei" verfli§ätifi~§f@@fiUicfi@ Urnfttisa!z 6@r
völligeR Gleu!i1sU!lll.ifi~ 6@f @e}ji@tskörpers@häl~ei\
öüi pllysi§@ft@n öfter ~utlStlBchen Petäoneö düff9i'-burgenland-recht.at
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aus zu respektieren ist, vertreten allerdings auf
der anderen Seite auch den Standpunktt 'daß wirt
schaftliche Unternehmungen von den Gemeinden
nur dann betrieben werden sollen, wenn diese
Aufgabe durch andere nicht in ebenso gutem
Sinne gelöst werden kann; hier soll also unbe
dingt der Grundsatz der Subsidiarität gewahrt
bleiben.

Auch eine wesentliche Änderung vor allem
für diejenigen, die den Rechtsschutz suchen, ist
die Neuregelung des Instanzenzuges. Bisher hat
der Instanzenzug mit Ausnahme der Freistädte
Eisenstadt und Rust normalerweise im eigenen
Wirkungsbereich nicht bei der Gemeinde selbst
geendet; nunmehr ist dies der Fall. Gegen Be':
scheide des Bürgermeisters kann man wohl an
den Gemeinderat im eigenen Wirkungsbereich be
rufen, aber damit ist der ordentliche Instanzen
zug erschöpft; es gibt dann nur mehr das au
ßerordentliche Rechtsmittel der Vorstellung. Im
übertragenen Wirkungsbereich bleibt es so wie
bisher: Der Rechtszug geht vom Bürgermeister
an die Bezirkshauptmannschaft und dann im wei
teren Verlauf entweder an den Landeshauptmann,
wenn es sich um eine Bundessache, oder an die
Landesregierung, wenn es sich um eine Landes
sache handelt.

Gestatten Sie mir auch einige Worte zum
Begriff der Vorstellung an und für sich, weil er
eine völlig neue Konstruktion in unserem Ge
meinderecht darstellt. Wir kannten immer wie
der die besondere Problematik, wenn Gemeinden
Entscheidungen getroffen haben, die nicht mehr
anfechtbar waren. Nun hat der Verfassungsge
setzgeber eben das außerordentliche Rechtsmittel
der Vorstellung geschaffen, das demjenigen, dem
kein weiterer Instanzenzug im. eigenen Wirkungs
bereich der Gemeinde offensteht, die Möglichkeit
gibt, innerhalb von zwei Wochen schriftlich oder
telegraphisch die Vorstellung zu erheben. Diese
Vorstellung geht dann an die Aufsichtsbehörde.
Die Aufsichtsbehörde hat wohl nicht die Möglich
keit, inder Sache selbst zu entscheiden, wie es
beispielsweise für alle übergeordneten Instanzen
im § 66 AVG. vorgesehen istt sondern sie hat nUT

die Möglichkeit, entweder die angefochtene Ent
scheidung zu, bestätigen" foder sie aufzuheben. Wenn
die Entscheidung aufgehoben ist, dann ist aller
dings die Gemeindebehörde in ihrem eigenen Wir
kungsbereich an die Rechtsansicht der Aufsichts
behörde gebunden.

Es ist auch in der neuen Gemeindeordnung
die Genehmigungspflicht für sehr, sehr viele
Rechtsgeschäfte der· Gemeinden vorgesehent doch
unterscheidet sich. die n~nme~ige Genehmigungs
pflicht dieser Rechtsgeschäfte wesentlich von dem
Zustand, wie er früher gegeben war. Die Gemein
den haben einen Rechtsanspruch auf diese Ge
nehmigung. Diese Genehmigung darf nur dann
verweigert werden, wenn gewisse negative Vor
aussetzungen vorliegen.

Das Aufsichtsrecht an und für sich - ich
habe nicht alle Probleme geStreüt - ist natürlich
wesentlich schwächer, als es in der alten Gemein
deordnung war und wird in praxi noch wesent-

'lieh schwächer sein.
Die Aufsichtsbehörden haben wohl die Mög

lichkeitt Auskünfte einzuholen. Die Gemeinden
sind verpflichtet, den Aufsichtsbehörden die ver
langten Auskünfte zu geben. Die Aufsichtsbehör
den haben auch die Möglichkeit, die erlassenen
Verordnungen der Gemeinden zu kontrollieren
und zu überprüfen, da ja die Gemeinden ver
pflichtet sind, diese Verordnungen der Aufsichts
behörde bekanntzugeben. Sie können auch dUrch
Verordnung dann gesetzwidrige Verordnungen der
Gemeinden aufheben.

Als wirksamstes Mittel der Aufsicht gibt es
dann noch die Auflösung des Gemeinderates durch
die Landesregierung bei Arbeitsunfähigkeitt Be
schlußunfähigkeit oder Nichtgewäbrleistung in der
Erfüllung der ihr gestellten Aufgaben. Außerdem
gibt es die Selbstauflösung.

Einige Worte auch noch zu den übergangsbe
stimmungen, die zweifellos sehr viele Probleme
aufwerfen werden, nicht sosehr mit der Bestim
mung, daß die bisherigen Gemeindeorgane bis
zum Ende ihrer Periode nach den bisher für
sie geltenden Gesetzen im Amt bleiben werden,
sondern vielmehr durch die Bestimmung, daß
anhängige Verwaltungsverfahren nunmehr nach
den neuen Bestimmungen der Gemeindeordnung
zu behandeln sind.

Gestatten Sie mir, meine Herren, daß ich
zum Schluß noch einige Bemerkungen mache.

Ich habe schon am Anfang gesagt, daß die
erhöhte Gemeindeautonomie nur zu begrüßen
ist, daß sie aber unter allen Umständen allen
Gemeindefunktionären eine wesentlich größere
Verantwortung auferlegt. Die Aufgaben wachsen
immer mehr und mehr, das heißt, daß die for
malen und die materiellen Möglichkeiten immer
größer werden. Die Mittel wachsen aber nicht in
dem entsprechenden Ausmaß. Wenn nun diese
großzügig eingeräumte Selbstverwaltung tatsäch
lich praktiziert werden soll, müssen sich alle Ge
meindefunktionäre' auch darÜber im klaren sein.
daß sie die volksnächste Verwaltung ausüben und
daß sie sich deshalb unbedingt in jeder Frage der
besonderen Gesetzestreue zu befleißigen haben
:werden.

Wir wissen um die Bedeutung gerade der
Gemeindeverwaltung als unterster Zelle der
staatlichen Verwaltung, und wir wissen, daß sich
die Demokratie vielleicht gerade dort am echte
sten repräsentiert und vom Volk auch am leich
te~ten verstanden wird. Wir wissen auch von
der ·Bedeutung der Gemeinden in gewissen Not
und Katastrophenfällen. Die .in die Gemeindeord
nung eingebauten diesbezüglichen Ermächtigungen
für die Gemeindefunktionäre, vor allem für die
Bürgermeister, sind unbedingt angebracht.

Es sei mir in diesem Zusammenhang auch
gestattet, den Gemeindefunktionären, die im gro-
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ßen und ganzen völlig unentgeltlich und doch
so oft'. bekrittelt arbeiten, den. Dank ~uszusprechen

auch von dieser Stelle und gerade bei der Be
handlung dieses Verfassungsgesetzes, das für sie
alle die Grundordnung für ihre Arbeit im politi
schen Leben darstellt.

Wir sind überzeugt davon, daß bei richtiger
Handhabung, bei entsprechender Aufklärung, die
auch notwendig sein wird, und bei dem schon
erwähnten Verantwortungsbewußtsein die neue
Gemeindeordnung als das Grundgesetz für die
Gemeinden ein geeignetes Instrument für die
Selbstverwaltung und damit auch für die Demo
kratie sein wird. Deshalb gibt auch meine Partei
gern ihre Zustimmung zu diesem Verfassungsge
gesetz. (BeijaU bei der OVP.)

Präsident: Es ist weiters zum Wort gemeldet
der Herr Abgeordnete Krutzler. Ich erteile es
ihm.

Abgeordneter Krutzler (SPö): Hohes Hausl
Wie meine beiden Vorredner bereits ausführten,
sind wir durch die Bundes-Verfassungsno
velle vom 29. Juli 1962 gezwu.ngen, die neue
Gemeindeordnung zu beschließen. Mein Vorred
ner hat bereits erwähnt, daß 1m Ausschuß völlige
Einigkeit herrschte. Er hat mir deshalb schon
vieles vorweggenommen, was ich nicht zu wie
derholen brauche.

Die neue Gemeindeordnung soll die Selbst
verwaltung der Gemeinden verfassungsgesetzlich
verankern und sichern. Wir wissen, die Gemein
den sind organisch gewachsen, sie sind unsere
kleinsten Zellen draußen, und sie erfüllen große
Aufgaben. Wir ~önnen immer wieder feststellen,
daß gerade in Zeiten der Not in den Gemeinden
gehandelt wird und interessanterweise recht und
richtig gehandelt wird. Wir können weiters fest
stellen, daß in Zeiten des Wohlstandes oft von
diesem Recht abgewichen wird, und deshalb ist
es gut, wenn unsere Gemeindeordnung dem Ge
meindevorstand und dem Bürgermeister sagt, wo
die Kompetenzen liegen.

Die Gemeinde ist selbständig, ist also an keine
W'E!isungen gebunden, und kann selbst über Ver
mfögen verfügen. Sie kann auch Vermögen erwer
ben und hat das Recht, sich selbst zu verwalten.
Der Bestand und die Sicherheit einer Gemein
schaft kann natürlich nur auf dem Recht be
gründet sein.

Die Gemeindeautonomie wird durch die Auf
sicht nicht gehemmt. So wie es keine vollkom
mene Freiheit gibt, so gibt es auch keine voll
kommene Autonomie. Für die Gemeinderäte, für
den Gemeindevorstand und ganz besonders für
den Bürgermeister kann es nur recht \Uld billig
sein, und wir können uns auch darüber freuen,
daß oft schwere Entscheidungen der Aufsichts
behörde vorgelegt werden, weil dort doch oft
mehr Umsicht und mehr Wissen ist und weil
von dort oft mehr geholfen werden kann.

Was die Aufgaben selbst betrifft, haben wir
schon gehört, daß § 1 und § 56 die Gemeinden
als selbständigen Wirtschaftskörper herausstellen.
Hiezu möchte ich erwähnen, daß durch die Ini
tiative, durch eigenes Handeln der Gemeinden
bestehenden Notwendigkeiten vielfach Rechnung
getragen wurde. Ich verweise hier beispielsweise
auf die Seebäder. Am Neusiedlersee oder Neu
feldersee befinden sich oft zehntausende Men
schen, und diese zehntausende Menschen möchten
natürlich auch gern verpflegt werden. Diese Be
triebe sind oft nur zwei, drei Monate offen; es
lmnn sich ein Privater auch nur sehr schwer
leisten, einen solchen Betrieb zu übernehmen.
Deshalb ist es gerade dort Pflicht der Gemein
den, zu handeln.

Durch die Motorisierung, Technisierung und
Industrialisierung sind unseren Gemeinden ganz
gewaltige Aufgaben erwachsen, und wir körmen
immer wieder dort, wo eigene Initiative vorhan
den war, erkennen, daß Großes geleistet werden
kann.

über das Zusammenlegen der Gemeinden hat
bereits mein Vorredner gesprochen. Ich möchte
doch bitten, daß wir uns diesen § 8 ganz beson
ders zu Herzen nehmen, derm. wir haben in un
serem Burgenland viele Gemeinden, die räumlich
heute schon eine Einheit bilden, und es wäre
angezeigt, wenn wir sie auch verwaltungstech
nisch zusammenschließen würden. Natürlich sind
finanzielle Vorteile vorläufig nicht abzusehen. Ich
erinnere aber an Niederösterreich, wo man die
Zusammenführung solcher Gemeinden begünstigt.
Ich glaube, wir sollten uns ebenfalls bemühen,
diese kleineren Gemeinden endlich,in eine größere
Gemeinschaft zusammenzuschließen. Wir seh~

die Entwicklung schreitet schneller vorwärts, und
wir müssen uns hüten und müssen alles tun, um.
von dieser Entwicklung nicht erdrückt zu werden.

Nach der neuen Gemeindeordnung zählt die
Bürgermeisterstelle mit als Vorstandsstelle der
Wahlpartei des Bürgermeisters. Er ist demnach in
diesem Proporz mitgezählt.

Mein Vorredner hat auch über die Verwal
tungsgemeinschaften gesprochen. Vielleicht wäre
es möglich, die zahl dieser Verwaltungsgemein
schaften, die in unserem Land 127 ausmacht und
zu der noch zwei Stadtmagistrate kommen, noch
herabzudrücken. Das wäre wirtschaftlich ein gro
ßer Vorteil. Wir müssen auch bedenken, daß wir
in personeller Hinsicht in den nächsten Jahren
vielleicht nicht mehr die erforderlichen Amtmän
ner zur Verfügung haben werden. Diese Gemein
schaften sind bei uns so gut und funktionieren
so ausgezeichnet, daß man sie, wie wir ja schon
gehört haben, in ganz österreich einführen
möchte.

Weiters will ich auf § 34 verweisen, der be
sagt, daß aus der Mitte des Gemeinder,ates Aus
schüsse zu wählen sind, daß diese Ausschüsseburgenland-recht.at
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auch Sachverständige und (Vertrauenspersonen bei- meinden draußen niemand mehr für irgend etwas
ziehen ktÖnnen und diese Ausschüsse einen Ob- interessiert. Es wird nur kritisiert, ohne etwas zu
rnann bzw. einen Obmannstellvertreter zu wählen wissen. Wenn zum Beispiel der Voranschlag auf
haben; dieser ObmaIUl bzw. der Obmannstellver.. liegt. dann hat niemand ein Interesse: Von wo
treter hat dann die Aufgabe, den Ausschuß ein- kommt das Geld? Wer wird dafür sorgen, daß
zuberufen, und zwar haben wir besonders an die dieses und jenes hereinkommt, daß dieses und
Prüfung der Kasse gedacht. Bisher war es immer jenes erreicht wird? Und deshalb muß uns das
üblich, daß der Bürgermeister den Ausschuß bitten sehr zu denken geben. Wir gehen in dieser Rich
mußte, ibn zu überprüfen. Daher ~t es sehr. sehr tung eigentlich einer sehr traurigen Zeit etltge
wichtig, daß hier ein Obmann bzw. ein Obmann- gen. Es ist so betrüblich, ich habe es eingangs er...
stellvertreter da ist. wähnt, daß wir in Zeiten der Not handeln, richtig

handeln oder erkennen, daß wir handeln sollen
Der Bürgetmeister erstellt die Tagesordnung und daß wir handeln müssen, und daß wir dann,

und ist daher aUch berechtigt, einen Punkt oder wenn es uns gut geht, uns nicht mehr verstehen
mehrete Punkte von dieser Tagesordnung abzu- wollen. Und es ist leider Gottes oft bei uns so,
setzen. Will ein Gemeindetat, daß ein neuer Punkt daß wit nicht mehr wissen, daß neben uns Men
in die Tagesordnung aufgenommen wird, BO ist sehen sind, daß neben uns Freunde sind.
dazu Einstimmigkeit erforderlich. Meine Fraktion freut sich über die neue Ge-

Die Stimmenthaltung gilt nach § 41 als Ab- meindeordnung und gibt ihr selbstverständlich
lehnung. Das ist ebenfalls zu begrüßen, denn wir gerne die Zustimmung. (BeijaU bei der SPtJ.)
wissen, im Zeichen des Wohlstandes drückt sIch Präsident: Es ist niemand mehr zum Wort
mancher von der Verantwortung. Wie geme sagt gemeldet Wünscht der Herr :ßerichterstätter ab
man: Ich bin weder dafür noch dagegen! Wenn schließend Stellung zu nehmen?
daher die Stimmenthaltung gleich einer Ableh- Berichterstatter KrUder: Ich verzichte~
nung gilt, dann ist das zu begrüßen, denn mei-
stens muß ja der BÜ1"germeister herhalten, er Präsident~ Das ist nicht der Fall.
muß dann immer einstehen. Wir wissen, in der Wir schrelten däher zur Abstimmung. Ich mache
Gemeinde 1st der Kontakt am unmittelbarsten ge- aufmerksam, daß es sich um ein Verfassungsge..
geben, sie ist die Stelle, auf die man immer sett handelt. ~s ist daher erforderlich, daß mehr
wieder zuerst hinschaut, und wenn da irgendeine als die Hälfte der Mitglieder des Landtages 1m
Bestimmung getroffen wird, darm wird aUch so- Haue anwesend sind. Außerdem ist zur Beschluß
fort kritisiert, und zwar in den meisten Fällen fassung eine Zweidrittelmehrheit des Hohen .Hau
von jenen am lautesten, die sich am wenigsten ses notwendig.

um die Gemeinde kümmern. Ich ersuche jene Abgeordneten, die diesem Ge...
Wenn der Gerneinderat dauemd ar,beitsunfä... setzehtwurf mit deh \rom Herrn Berichterstatter

big ,oder besdllllINnfähig ist -' das haben wir vorgeschlagenen Abänderungen zustimmen wollen.
schon gehört -. dann kann er aufgelöst werden. sich von. den Plätzen zu erheben. -- Dank~ Das
Die Auflösung ist im Landesgesetzblatt zu ver- Gesetz iSt bet Anw~senhelt \fOll mehr als der
lautbaren. Der Gemeinderat kann :Sieh ~ueh selbst Hälfte der Mitglieder des Hoben 1rauses mit mehr
d1UCh einfache S~ehrhelt 8ußosen. Hof- I als zwei Dritteln det" stimmen in ~ w-e i te r Le
fentlich gibt das nicht zuviel Arbeit im Land. Iwng angenommen.

Die neue G.emeindeordnung wird mit dem I Der Herr Berichterstatter beantragt die so-
l. L 196.6 in Kraft treten. An den Gemeindever-' I' fortige Vornahme der dritten Lesung. Ich ersuche
tretern wird es nunmehr natür.llcl1 liegen, daß , jene Abgeordneten, die das Gesetz auch in d r 1t 
dieses Gesetz zum Wohle unserer Gemeinden und: t ~ t L~ung annehmen woUeh, si~h von ihren
zum Woh1i! unseres Landes dient. I Plätzen ~u erheben. - Ich konstatiere die A n -

• _...I M t ri 1 g eilen wir ' nahm e des ~setzes aueh in dritter Lesung mit
Mit der mmehme1SUen. 0 0 s erun j. der erforderlichen quaUfiziertett Mehrheit.

sclm.elleran unserem Nkbsten vorbei. Im zu-:
~hmenden ~ohlst8nd vergessen wi~,. -daß wir .
In .der Gememschaft Aufga·ban zu erfüllen haben,
und &indoft nicht bereit. an diese ~eme.~sc~
lW denken. Wir sind auch nicht berat. .fur diese
Gemeinschaft lrgend etwas zutun. . .

lIeh glaube, es wird tUe Zeit k-omment in der
wir jeden ~emeineterat dafür .~ahlen müss~
daA er zur Sitzung klommt. Heu~ 1St aiese Tä~
k~lt n~ch elwenamt1lch. ~ute. Ist es ~och ~e
Auszeichnung, wenn er fur die Gemeinde mlt-:
entscheiden kann.

Wir alle wissen ·es
t

und 'vor allem wir Bürger-
meister können .feststellen, daßsicli in. den Ge-burgenland-recht.at




